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TV Asendorf-Dierkshausen e.V.

Satzung

A. Allgemeines

§ 1 Nameund Sitz

1. Der Verein führt den Namen

TV Asendorf-Dierkshausen e.V.
(nachfolgend TV oder Verein genannt)

2. Der Verein hat seinen Sitz in 21271 Asendorf.

3. Er ist in dasVereinsregister desAmtsgerichts Lüneburg unter der Vereinsnummer 110144
eingetragen.

4. DasGeschäftsjahr ist dasKalenderjahr.

5. In der weiteren Darstellung sind jeweils beideGeschlechter angesprochen, auch wenn zu-
gunsten einer leichteren Lesbarkeit auf dieAngabeder weiblichen Form verzichtet wird.

§ 2 Zweck und Aufgaben

1. Zweck desVereins ist dieFörderung desSports und dieFörderung von Kunst und Kultur.

2. DieSatzungszweckewerden insbesondereverwirklicht und auch erreicht durch dieFörde-
rung des Breitensports, überwiegend auch bei Kindern und Jugendlichen, durch Gesund-
heits- undPräventionssport sowiedurchAmateur-Leistungssport. SportlicheÜbungenwer-
den in einem breiten Übungsangebot gefördert, außerdem wird ein Spielmanns- und Mu-
sikzug unterhalten.

3. Der Verein ist politisch, religiösund ethnisch neutral. Er fördert im Rahmen seiner Möglich-
keiten auch die Inklusion Behinderter und die Integration von in Deutschland lebenden Men-
schenmit Migrationshintergrund.

§ 3 Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes „SteuerbegünstigteZwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster LinieeigenwirtschaftlicheZwecke.
AlleMittel desVereinsdürfen nur zu satzungsmäßigen Zweckeverwendet werden.
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3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den
Mitteln desVereins. KeinePerson darf durchAusgaben, diedemZweck desVereinsfremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hoheVergütungen begünstigt werden.

4. Bei Ausscheiden aus dem Verein, Auflösung oder Aufhebung des Vereins, verlieren dieMit-
glieder alleAnrechteund Ansprüchean dasVereinsvermögen.

§ 4 Verbandsmitgliedschaften

1. Der Verein ist Mitglied im LandessportbundNiedersachsen e.V., demKreissportbundHar-
burg Land e.V. und in den Fachverbänden, deren Sportarten im Verein betrieben werden,
sofern dieMitgliedschaft für den Sportverein erforderlich ist.

2. Der Verein erkennt dieSatzungen, OrdnungenundWettkampfbestimmungender Verbände
nach Absatz 1 alsverbindlich an.

3. DieMitglieder desVereinsunterwerfen sich durch ihren Beitritt zum Verein den maßgeb-
lichen Satzungen, Ordnungen undWettkampfbestimmungen der Verbände nach Absatz 1.
Soweit danachVerbandsrecht zwingend ist, überträgt der Verein seineOrdnungsgewalt auf
den jeweiligen Verband nach Absatz 1.

§ 5 Ordnungen

1. DieBeitragsordnung bildet einen Bestandteil dieser Satzung.

2. Der Vorstand kann sich eineGeschäftsordnung geben.

3. Änderungen und Ergänzungen dieser Ordnungen stellen keineSatzungsänderung dar.

B. Vereinsmitgliedschaft

§ 6 Mitgliedschaften

1. Mitglied desVereins können nur natürlichePersonen, als förderndesMitglied auch juristi-
schePersonen, werden.

2. Der Verein besteht aus

a. ordentlichenMitgliedern
b. außerordentlicheMitgliedern
c. Ehrenmitgliedern

3. Ordentliche Mitglieder sind alle Mittglieder, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen,
ohneRücksicht auf dasLebensalter.

4. AußerordentlicheMitglieder sind diepassiven und förderndenMitglieder desVereins.

5. Zum Ehrenmitglied kann auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung
mit einfacher Stimmenmehrheit ernannt werden, wer sich um den Verein besondere Ver-
dienste erworben hat. Diese Personen haben den Status der Mitglieder, können durch Be-
schlussdesVorstandes jedoch von der Beitragszahlung befreit werden.
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§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft

1. DieMitgliedschaft wird durch ein schriftlichesAufnahmegesuch - biszum vollendeten 18.
Lebensjahr mit Zustimmung einesErziehungsberechtigten – beantragt.

2. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. DieMitgliedschaft beginnt mit Beginn des
Monats in demder Antrag gestellt wurde. Mit der Aufnahmeerkennt dasneueMitglied die
Vereinssatzung als für sich verbindlich an.

3. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahmemuss nicht be-
gründet werden.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft

1. DieMitgliedschaft endet durch

a. Austritt ausdemVerein (Kündigung)
b. Tod / Erlöschen der Rechtsfähigkeit der juristischen Person
c. Streichung von der Mitgliederliste
d. AusschlussausdemVerein
e. Auflösung desVereins.

2. Bei Vorliegeneiner der vorstehendenGründeendet dieMitgliedschaft zumHalbjahresende.
Der Vorstand kann Abweichungen hiervon zulassen.

3. EineKündigung der Mitgliedschaft muss schriftlich erfolgen. DieKündigungsfrist beträgt
4Wochen zum jeweiligen Halbjahresende. Der Vorstand kann Abweichungen hiervon zu-
lassen.

4. Durch BeschlussdesVorstandeskann einMitglied von der Mitgliederlistegestrichen wer-
den, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung an die zuletzt dem Verein bekannte
Adressemit der Zahlung von Beiträgen in Verzug ist.

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich auswelchem Grund, erlöschen alle Ansprüche
aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis, insbesondereausstehendeBeitragspflichten, bleiben hiervon unberührt.

§ 9 Ausschlussausdem Verein

1. Der Ausschluss einesMitgliedes kann neben der Streichung von der Mitgliederliste erfol-
gen

a. bei groben Verstoß gegen die Satzung und Ordnungen des Vereins oder der Sportver-
bände,.

b. bei groben Verstoßgegen die Interessen oder dasAnsehen desVereins,
c. bei groben unsportlichen Verhalten oder aussonstigen wichtigenGrund.

2. Zur Antragstellung ist jedesMitgliedberechtigt. NachAnhörungdeszuständigen Fachwar-
tesentscheidet der Vorstand über den Ausschluss.

3. Der Ausschluss ist dem betreffendenMitglied an diedemVerein zuletzt bekannteAdresse
zuzuleiten. Auf Verlangen sind demAusgeschlossenen dieGründemitzuteilen.

4. Das betroffene Mitglied kann gegen die Entscheidung das Rechtsmittel der Beschwerde
innerhalb einer Frist von zwei Wochen an den Vorstand richten. DieBeschwerdehat keine
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aufschiebendeWirkung. Über dieBeschwerdeentscheidet dienächsteMitgliederversamm-
lung. Der ordentlicheRechtsweg bleibt unberührt.

5. Ausgetretene oder ausgeschlosseneMitglieder haben keinerlei Ansprüche gegen den Ver-
ein. EtwaigesimBesitz befindlichesVereinseigentum ist sofort undunaufgefordert zurück-
zugeben.

§ 10 Stimmrechte, Abstimmungen und Wahlen

1. Stimmberechtigt sind alleMitglieder nach Vollendung des18. Lebensjahres. Siedürfen ab
dann auch ein Amt im Verein bekleiden. Bis zum 18. Lebensjahr kann das Stimmrecht
durch einen Erziehungsberechtigten ausgeübt werden.

2. Das Stimmrecht erlischt mit der Kündigungserklärung der Mitgliedschaft, bei Ausschluss
und bei Streichung von der Mitgliederliste jeweils mit dem Tag der Erklärung bzw. des
Vorstandsbeschlusses.

3. DasStimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. JuristischePersonen müssen einen
Bevollmächtigten schriftlich benennen.

4. Bei nachgewiesener Verhinderung kann ein Familienmitglied (Eltern oder volljährigeKin-
der), dasauchMitglied im Verein seinmuss, schriftlich bevollmächtigt werden.

5. Abstimmungen und Wahlen werden mit Handzeichen durchgeführt. Sie müssen geheim
durch Stimmzettel erfolgen, wenn der Vorstand oder mindestens 25 % der bei der Be-
schlussfassung hierüber gültig abgegebenen Stimmen esverlangt.

6. Bei der FeststellungdesStimmenverhältnisseswerdennur diegültig abgegebenenStimmen
(das sind die Ja- und Nein-Stimmen) gezählt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen
werden nicht berücksichtigt.

7. Alle Beschlüsse der Organe sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen Proto-
kollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen.

C. Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 11 Rechteund Pflichten der Mitglieder

1. DieMitglieder sind berechtigt:

a. amSportbetrieb teilzunehmenunddieEinrichtungennachMaßgabeder geltendenBest-
immungen desVereins zu nutzen;

b. an den Versammlungen desVereins teilzunehmen und Anträgezu stellen
c. in den Abteilungen, in denen sieSport treiben, an der Willensbildungmitzuwirken.

2. DieMitglieder sind verpflichtet, die Satzung und dieOrdnungen des Vereins zu beachten
und dieBeschlüsseder Organezu befolgen.

3. Zur Deckung der Kosten haben dieMitglieder einen Beitrag zu entrichten. DieFestsetzung
erfolgt durch dieBeitragsordnung (§ 5 der Satzung). Der Vorstand hat dasRecht, Ermäßi-
gung, Stundung oder Erlassder Beiträgevoll oder teilweisezu gewähren.

4. Mitglieder, die dem Verein vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Vermögensschaden ver-
ursachen, sind demVerein haftbar.
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5. Ehrenamtlich Tätigehaften für Schäden, diesie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichenTätigkeit
verursachen gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.

6. Der Verein kann für irgendwelchedurch turnerischeoder spielerischeBetätigungoder sons-
tigeVeranstaltungeingetreteneUnfälleoder SachschädenseinerMitglieder oder Zuschauer
nicht verantwortlich gemacht werden.

D. Die Organe des Vereins

§ 12 DieVereinsorgane

1. DieOrganedesVereinssind:

a. dieMitgliederversammlung
b. der Vorstand
c. der erweiterteVorstand

2. Alle Organmitglieder sind unentgeltlich und ehrenamtlich tätig. Tatsächlich entstandene
Aufwendungen werden bei Nachweiserstattet.

3. Im Rahmen der steuerlichen Sätze sind Ehrenamtspauschalen (§ 3 Nr. 26 aEStG) für Per-
sonen, die nicht dem Vorstand angehören, durch Beschluss des Vorstandes zulässig. Sie
setzen voraus, dassTätigkeiten im Interesseund imDienstedesVereinsausgeübt werden.

4. Unter gleichenVoraussetzungensindderartigeZahlungenanVorstandsmitglieder ebenfalls
zulässig, siebedürfen aber der Zustimmung durch dieMitgliederversammlung.

§ 13 Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung)

1. DasobersteOrgan desVereins ist dieMitgliederversammlung. Siewird gebildet durch die
stimmberechtigtenMitglieder desVereins.

2. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl
der anwesendenMitglieder beschlussfähig.

3. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von ei-
nem anderenMitglied desVorstandes, geleitet.

4. Ordentliche Mitgliederversammlungen sind alljährlich im 1.Quartal mit einer Frist von 2
Wochen vom Vorstand einzuberufen. Die Einberufung einer Mitgliederversammlung er-
folgt durch Aushang im offiziellen Bekanntmachungskasten desVereins.

5. In der Einberufung sind der Tagungsort, der Zeitpunkt und die vom Vorstand festgelegte
Tagesordnung anzugeben. Anträge zur Tagesordnungmüssen spätestens 1 Woche vor der
Versammlung dem Vorstand schriftlich zugegangen sein. Die Mitgliederversammlung
kann verspätet eingegangeneoder während der Versammlung gestellteAnträgezur Tages-
ordnung zulassen. Anträgezur Satzungsänderung, zur Auflösung desVereins und zur Bei-
tragsordnung sind von dieser Regelung ausgenommen.

6. EineaußerordentlicheMitgliederversammlung ist einzuberufen, wenndiesim Interessedes
Vereins ist. DieEinberufungerfolgt durchdenVorstandmit einer Frist von 2Wochenunter
Angabeder Tagesordnungwennmindestens10%der Mitglieder, oder zwei Mitglieder des
Vorstandesoder dieMehrheit deserweiterten VorstandesdieEinberufung beantragen.
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7. Zur wirksamen Beschlussfassung genügt die einfacheMehrheit der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder. Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigtenMitglieder notwendig.

8. Abstimmungen undWahlen erfolgen entsprechend § 10 der Satzung.

§ 14 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung

1. DieMitgliederversammlung hat folgendeAufgaben:

a. Entgegennahmeder Jahresberichteund Feststellung desJahresabschlusses;
b. Entlastung desVorstandes;
c. Wahl und Abberufung desVorstandes, der Fachwarteund der Delegierten;
d. Wahl der Kassenprüfer;
e. Änderung der Satzung und Beschlussfassung über dieAuflösung / Fusion desVereins;
f. Festsetzung der Beitrags- und Verwaltungsordnung;
g. Ernennung von Ehrenmitgliedern;
h. Genehmigung von Ehrenamtspauschalen;
i. Beschlussfassung über eingereichteAnträge;
j. Beschlussfassung über sonstigewichtigeVereinsangelegenheiten.

§ 15 Vorstand

1. Der Vorstand ist dasausführendeOrgan desVereins. Er setzt sich zusammen aus:

a. dem 1. Vorsitzenden
b. dem 2.Vorsitzenden
c. demKassenwart
d. demSchriftführer

2. Zum erweiterten Vorstand gehören die jeweils 1. Fachwarte der einzelnen Abteilungen.
EinePersonalunionmit der Begrenzung auf 1 Stimme ist zulässig

3. DieMitglieder des Vorstandes und die Fachwarte werden von der Mitgliedsversammlung
für dieDauer von jeweils 2 Jahren gewählt. EineWiederwahl ist unbegrenzt möglich.

4. Scheidet einMitglied desVorstandesvor Ablauf der Amtsdauer aus, so kann sich der Vor-
stand biszur nächsten ordentlichenMitgliederversammlung kommissarisch ergänzen.

5. Der Vorstand kann für Sonderaufgaben Arbeitsausschüsse und Beauftragte einsetzen, die
ihm verantwortlich sind.

6. Der 1. Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende, beruft den Vorstand
nach Bedarf ein und leitet dieSitzung. Der Vorstand ist beschlussfähig, wennmindestens3
Mitglieder anwesend sind.

7. Mitglied des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes kann nur werden und sein wer
auchMitglied im Verein ist.

§ 16 Aufgaben und Zuständigkeiten desGesamtvorstandes

1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten desVereins von grundsätzlicher Bedeutung zu-
ständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen
sind.
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2. Der Kassenwart ist verantwortlich für die ordnungsgemäßeFührung der Kasse. Er erstellt
den Haushaltsplan und dieJahresabrechnung.

3. Der Schriftführer erledigt denSchriftwechsel und fertigt dieProtokolleüber Beschlüsseder
Sitzungen und Versammlungen desVereins.

4. Die Fachwarte haben innerhalb des Vorstandes die Belange der Abteilungen wahrzuneh-
men. Siehaben bei Angelegenheiten ihrer jeweiligen SparteSitz und StimmeimVorstand
und könnennur durch einstimmigenBeschlussdesVorstandes(bei Personalunion zählt der
Fachwart nicht zumVorstand) überstimmt werden.

§ 17 Vorstand gemäß § 26 BGB

1. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden und den 2.
Vorsitzenden vertreten.

2. Esbesteht Einzelvertretungsbefugnis.

E. Sonstige Bestimmungen

§ 18 Satzungsänderungen

1. Über Satzungsänderungen entscheidet dieMitgliederversammlungmit einer Mehrheit von
2/3-tel der abgegebenen gültigen Stimmen.

2. Anträge auf Satzungsänderungen müssen mindestens 3 Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand eingereicht werden.

§ 19 Kassenprüfung

1. DieMitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören
und auch nicht diePosition eines1. Fachwarteshaben.

2. Die Kassenprüfer werden für jeweils zwei Jahregewählt. EineWiederwahl ist zulässig.

DieKassenprüfer prüfen einmal jährlich gemeinschaftlich die Vereinskasse. DasErgebnis
ist in einemProtokoll festzuhalten, dem Vorstandmitzuteilen und der nächsten Mitgliederver-
sammlung vorzutragen.

§ 20 Datenschutz/ Persönlichkeitsrechte

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter
Einsatz vonDatenverarbeitungsanlagen.

2. Durch ihreMitgliedschaft und diedamit verbundeneAnerkennungdieser Satzung stimmen
dieMitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung)
und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemä-
ßenAufgaben undZweckedesVereinszu. EineanderweitigeDatenverwendung (zumBei-
spiel Datenverkauf) ist nicht statthaft.
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F. Schlussbestimmungen

§ 21 Auflösung desVereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
mit der Auflösung alseinzigemTagesordnungspunkt beschlossen werden.

2. Für dieAuflösung ist eine¾ Mehrheit der anwesendenstimmberechtigtenMitglieder nötig.

3. FallsdieMitgliederversammlungnichtsanderesbeschließt, sind imFalleder Auflösungder
1. Vorsitzendeund der Kassenwart alsdieLiquidatoren desVereinsbestellt.

4. Bei Auflösung oder Aufhebung desVereinsoder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwe-
ckefällt dasVermögen desVereinsan dieGemeindeAsendorf, dieesunmittelbar und aus-
schließlich für dieFörderung desSportsund wenn dasnicht möglich ist zu anderen steuer-
begünstigten Zwecken in Asendorf zu verwenden hat.

§ 21 Salvator ischeKlausel

1. Ist oder wirdeinein dieser SatzungenthalteneBestimmungunwirksam, sobleibt der übrige
Teil der Satzung hiervon unberührt.

2. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck
desVereinsund dem von ihm verfolgten Ziel möglichst nahekommt.

§ 22 Gültigkeit dieser Satzung, Schlussbestimmungen

1. DieseSatzungwurdedurch dieMitgliederversammlung am 22. Februar 2012 beschlossen.

2. DieSatzung tritt mit Eintragung in dasVereinsregister in Kraft.

3. Allebisherigen Satzungen desVereins treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft.

21271 Asendorf, den 22. Februar 2012

NNNNNNNN.NNNNNNNN. NNNNN..NNNNNNNNN..N.
1. Vorsitzender: ThomasMüller 2. Vorsitzender: Michael Renken

DieÄnderungen in § 7 Abs. 4 und § 8 Abs. 2 und 3 wurden in der Mitgliederversammlung
am 12.03.2014 beschlossen.

NNNNNNNN.NNNNNNNN. NNNNN..NNNNNNNNN..N.
1. Vorsitzender: ThomasMüller 2. Vorsitzender: Michael Renken

DieÄnderungen in den §§ 1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, 19, 20 und 21 wurden in der Mitgliederver-
sammlung am 01. März 2017 beschlossen.

NNNNNNNN.NNNNNNNN. NNNNN..NNNNNNNNN..N.
1. Vorsitzender: Michael Renken AngelaSkjöth

(Versammlungsleiter) (Schriftwartin)


